
 
 

Landkreis Wesermarsch 
Projektförderung in kulturellen Einrichtungen  

außerhalb des Museumsverbundes ab 2020  
 

Förderrichtlinien 

 
Präambel/Zuwendungszweck: 

Ziel ist der Erhalt und die Entwicklung einer vielfältigen Kulturlandschaft in der Wesermarsch.  
Die Förderung soll ab 2020 ehrenamtliches Engagement von kulturellen Einrichtungen in der 
Wesermarsch, die nicht dem Museumsverbund angeschlossen sind, würdigen und deren 
Beiträge zur Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes für 
BürgerInnen und BesucherInnen des Landkreises finanziell unterstützen. 
 
 

Förderkriterien: 

Im Rahmen eines jährlich vom Landkreis zur Verfügung gestellten Budgets können ab 
01.01.2020 kulturelle Projekte/Einzelmaßnahmen (öffentliche Vorhaben, Veranstaltungen, 
Initiativen, nachfolgend Projekt/e genannt) auf Antrag als Geschäft der laufenden Verwaltung 
projektbezogen im Sinne der Präambel gefördert werden. 

Das Projekt muss in direktem Zusammenhang mit der von der Einrichtung verfolgten kulturellen 
Zielrichtung stehen und einen räumlichen Bezug zur Wesermarsch aufweisen. 

Die zu fördernden Maßnahmen sollen für die Wesermarsch von besonderer Bedeutung sein (= 
über die Grenzen der jeweiligen Kommune hinaus). 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.  

Es werden nur Projekte gefördert, die noch nicht begonnen und für die noch keine vertraglichen 
Verpflichtungen eingegangen wurden.  

Eine Doppelförderung durch den Landkreis, z.B. neben einer Förderung durch die Kulturstiftung 
Wesermarsch, ist ausgeschlossen. 

Ausgeschlossen sind ebenfalls gewerbsmäßig ausgerichtete Projekte und solche, die sich im 
Wesentlichen durch Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge finanzieren.  

Je Einrichtung sind maximal   2    Anträge pro Haushaltsjahr förderfähig. 

Die Förderung erfolgt grundsätzlich nur als Anteilsfinanzierung. 

Die Höhe des Förderbetrages wird vom Landkreis als Bewilligungsbehörde im Einzelfall 
festgelegt und muss nicht dem beantragten Betrag entsprechen. Die Förderung soll nicht mehr 
als 50% der Gesamtkosten, maximal    1.500,-   Euro betragen.  

Aus einer bewilligten Förderung entsteht kein Anspruch auf eine weitergehende, anteilige 
Förderung im Folgejahr/in den Folgejahren. 

 
 

Antragsverfahren: 

Anträge sind schriftlich beim Fachdienst für Schulen, Kultur und Sport des Landkreises 
einzureichen, der über den Antrag abschließend entscheidet. 



Der Antrag muss neben der Begründung der Antragssumme eine ausführliche Projekt-
beschreibung und einen detaillierten Kosten- und Finanzierungsplan enthalten. 

Anträge für das laufende Haushaltsjahr müssen 8 Wochen vor Projektbeginn im FD 40 eingegan-
gen sein. 

Anträge sind schriftlich und vollständig einzureichen beim 
 

Landkreis Wesermarsch 
Fachdienst Schulen, Kultur und Sport (FD 40) 

Frau Martina Cordes 
Poggenburger Straße 15, 26919 Brake 

E-Mail.: martina.cordes@wesermarsch.de 
 

 
Die Bewilligung erfolgt schriftlich per Bewilligungsbescheid. 
 

Die Ablehnung eines Antrages oder eine Abweichung vom beantragten Zuwendungsbetrag wird 
nicht begründet. 
 

 
Durchführungsgrundsätze: 

Die Verwendung der vom Landkreis bewilligten Mittel ist zweckgebunden. Der Antragsteller ist 
für die zweckorientierte Verwendung der Mittel verantwortlich. Bei Nichtbeachtung bleibt die 
Rückforderung der gewährten Zuwendung vorbehalten. 

Änderungen der Projektdurchführung sind dem FD 40 unverzüglich durch den Antragsteller 
mitzuteilen. 

Sechs Monate nach Antragstellung ist dem FD 40 ein Verwendungsnachweis unaufgefordert 
vorzulegen. 

Die Zuwendung kann ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn das Projekt mit einem 
finanziellen Überschuss abgeschlossen wurde. Dies gilt auch, wenn der Verwendungsnachweis 
trotz Erinnerung nicht vorgelegt wird. 

In der Öffentlichkeitsarbeit für das geförderte Projekt ist auf die Förderung durch den Landkreis 
Wesermarsch hinzuweisen. 

 
 
Mitwirkung: 

Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport des Landkreises wird im Rahmen seiner jährlichen 
Haushaltsberatung über die im laufenden Jahr von der Verwaltung bewilligten Zuschüsse 
umfassend informiert und legt auf Vorschlag das Budget des Folgejahres fest. 
 
 
 
Brake, den 28.07.2020 
 
 
Fachdienst Schulen, Kultur und Sport 
Landkreis Wesermarsch 

mailto:martina.cordes@wesermarsch.de

